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Neues u nter cr-online.de: Sch lussa nträge des E uG H -GA Co lli n s v. 26.10.2023

zu DSGVO-Schadensersatz wegen Datenlecks

Editorial

Michoel Bortsch / Malte Grützmocher / Niko Hörting / Sven-Erik Heun / Thomos Heymonn / Fabian Schuster / lndro Spiecker
gen. Döhmann / Ulrich Gasper - Ad multos annos, lieber Jochen Schneider! , , , , ,.,

lT und Software

Aufsätze

Georg Borges - Der Begriff des Kl-systems - Tatbestandsmerkmale und Austegungsansätze

Ausgehend von Kontext, Bedeutung und Tragweite der Definitionsvorschtäge fur den Begriff ,,Kl-System" im künftigen Kl-Gesetz (Al Act) arbeitet
der Beitrag die Belastbarkeit der funf mögtichen Tatbestandsmerkmale (ll,) heraus: Denn es muss sich (l) um Software (lll.) handetn, die (2) mit
I/ethoden der künstlichen lntetligenz hergestetlt (lV.) wurcle und (3) uber ein Element der Autonomie (V.) sowie (4) uber die Fähigkeit zur lnter-
aktion der Umgebung (Vl.) verfugt und schliet\lich (5) zur Beeinflussung der Umgebung geeignet ist (Vll.), ,

Nutzen sie die Otto Schmidt Zeitschrilten-App mit clirektem zugangzum selbststudium nach

S 15 FAO Einfach die App taden und mit den Zugangsdaten aus Otto Schmidt online anmelden
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Rechtsprec.hung

BGH: Erfutlung der Aufktärungsplticht durch Zugriffserötfnung auf virtuellen Daten-

raum
(BGH, Urt, v. 15,9.2023 - V 7R77122, ECLI:DE:BGH:2023

150923UV2R77.22 O tLs.l)

Daten und Sicherheit

Aufsätze

paut Voigt / Alexonder Schmalenberger - Die Gesetzesentwürfe zur Umsetzung von NlS2 und CER im Überbtick - Deutschland verschärft

(lT-)Sicherheitsanforderungen: Ein Blick auf die geplanten Anderungen

lm Zuge der Ende2122von der EU verabschiedeten NIS-2- und CER-Richttinien unternimmt Deutschland Schritte zur Stärkung der (lT-)Sicherheit

in kritischen Sektoren. Die beiden Gesetzesentwürfe - für ein NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NlS2UmsuCG) und fur

ein KRITIS-Dachgesetz (KRlTlS-DachG-Ref [) - dienen als Instrumente zur nationalen Umsetzung der EU-Richtlinien und bef inden sich derzeit im

Stadium des Referentenentwurls. Der Beitrag bietet einen detailLierten Überblick über den Geltungsbereich, die Pflichten und Sanktionen der bei-

den Gesetze sowie deren praktische Auswirkungen auf Unternehmen .

Niko Hörting - Datenschutz aus vor Jahrzehnten - kundig, kritisch, klar

Gestützt auf den reichhaltigen Schatz an Veröffentlichungen von Jochen Schneiderführt der Beitrag Datenschutzpraktiker zu den zahlreichen

grundsätzlichen Schwachstetten und btinden Ftecken des Datenschutzrechts - angefangen vom Schutzgut über das Verbotsprinzip und die

Zweckbindung bis hin zum Auwand und Nutzen von Datenschutz

'.

Damit der Datenschutz
nicht zum Deal-Breaker wird
Otto Schmidt online

Das Komplettangebot zum deutschen
und europäischen Datenschutzrecht.

17 € pto Monat f ür 3 Nutzer
4 Wochen gratis nutzen!
otto-sch midt.delb mds
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ton-Phitipp Muttoch / Hendrik Link-Yerarbeitung personenbezogener Daten in Kl-Reallaboren nach dem K|-VO-E - Eine Herausforderung

Iür den datenschutzrechtlichen Zweckbindungsgrundsatz m

Die anstehende Kl-Verordnung wird Regulatory Sandboxes (dt. Kl-Realtabore) zur lnnovationsförderung einführen. Diese sehen mit Art, 54 KI-VO-E

eine Ausnahme vom Zweckbindungsgrundsatz für das Training von Kl-Anwendungen mit personenbezogenen Daten vor. Der Beitrag untersucht,

inwiefern diese Ausnahme vom Zweckbindungsgrundsatz mit der DSGVO im Einktang steht, Hierfur werden die Anforderungen aus Art. 6 Abs. 4

Fabion Schuster- Übermitttung von Mitarbeiterdaten an Konzernunternehmen, Kunden und Lieferanten in Drittländern - Hilft Art 49

DSGV0 weiter?

ln der Praxis werden lVitarbeiterclaten (Namen und Kontaktclaten) in Drittländer ubermittelt, obwohl keine Garantie nach Art, 46 DSGVO vortiegt.

Nach kurzem Problemaufriss (1,), wendet sich der Beitrag mit vier Standardsituationen der Frage zu, wann solche Datenübermittlungen nach

Art, 49 DSGVO zutässig sind, insbesondere bei der Erfultung von Verträgen (ll.), Dabei wird erörtert, wann eine solche Erfutlung von Vertragspflich-

ten im Falte von Kunden- und Lielerantenbeziehungen sowie Arbeitsverhältnissen vorliegt und wie das l/erkmaL der Erfordertichkeit zu verstehen

ist, Abschlietsend erfotgt clie Prüfung, inwieweit diese Übermitttungen nur getegenttich erlotgen dürfen, Der Text schliet5t mit Fazit und Ausblick

738
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Aufsätze

Friedrich Grof von Westphalen - Missglückter Relormansalz zum AGB-Recht

Erneut befasst sich der Gesetzgeber auf Grund eines Beschlusses der Justizministerkonferenz der Länder vom10.11.2O22mit einer Relorm des

AGB-Rechts im unternehmerischen Rechtsverkehr, Zwei wesentliche Kritikpunkte sind es, die dieses Anliegen stützen sollen: Als erstes soll die

,,Rechtssicherheit im unternehmerischen Verkehr verbessert" werden, Zum Zweiten sind es ,,der Gesichtspunkt der Digitalisierung und die damit

einhergehende Bedeutung innovativer Geschäftsmodetle".,,,,,.,

Gerrit Hölzle - Nachhatlige Sanierung im Anwendungsbereich der SS 15a, b lnsO

Die Fortbestehensprognose ist das zentrate ELement der Überschutdungsprufung und damit zugleich der Prüfung des Bestehens von Insolvenz-

antragspftichten, Ungeachtet der tatsächLich geringen Zaht von lnsolvenzanträgen, die alLein wegen des Eintritts der Überschuldung gesteLlt wer-

den und der damit einhergehend geringen Bedeutung der Überschutdung für die InsoLvenzaustösung, nimmt die Prüfung (und Bestätigung) der

Fortbestehensprognose in der Beratungspraxis einen breiten Raum ein und bitdet regetmät\ig den Schwerpunkt der rechtlichen Krisen- und Haf-

24SB

Joost von Riegen - Gläubigerzugriff auf NFT in Einzetzwangsvollstreckung und lnsolvenz

Dem Phänomenen NFT - Non-f ungibte Token - kommt grolSes lnteresse zu. Dies zeigt sich nicht zutetzt an der enormen wirtschaftlichen Wert-

schätzung, die einige NFT genietsen. Wo werthattige Rechtspositionen sind, da drängt sich eine Nutzung als Sicherungsmittet auf und die Frage

nach sonstiger wirtschaftlicher Verwertbarkeit, Der Beitrag befasst sich mit der Frage, inwieweit NFT einem Zugriff durch Gtäubiger offenstehen,
insbesondere sich als Sicherungsmittet eignen und wie eine Verwertung des Sicherungsmittels aut\erhalb und in der lnsolvenz des Schuldners
ablief e. , 2509
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Buchbesprechungen

Michoel Hippeli, LL.M, MBA, Bad HomburgMiesbaden - Heinz-Dieter Assmann, Uwe H. Schneider, Peter 0. Mülbert (Hrsg.): Wertpapier-

Rechtsprechung

2514

Bank- und Kreditsicherungsrecht

Pauschalierte lnstitutsgebühr für Berechnung der Vorfätligkeitsentschädigung

unzu[ässig (0LG Frankfurt, urr, v. 4.10.2023 - 17 u 214122)

Gesellschafts- u nd Kapitalmarktrecht

Bewertung eines in der Krisä stehen gelassenen Darlehens mit dem zum Zeit-

punkt des Eintritts der Krise bestehenden Teilwert

Bestellung eines Nachtragstiquidators nur bei substantiierter Behauptung des Vor-

handenseins konkreten verteilbaren Vermögens der gelöschten Gesettschalt

Zur Grundbuchberichtigung nach Tod des Gesetlschafters einer eingetragenen GbR

(BFH, Urt. v.18.1.2023 - lX R 2Y2l)

(0LG Dusseldorf, Beschl. u.26.7.2023 - l-3Yrlx12l23).

(OLG Köln, BeschL. v. 12.5 2023 - 2 Wx 69/23) . . . .

2518

2522
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2526

2532

2534

2536

Vertrags- u nd Haftungsrecht

Zur Transparenzkontrolle der Anlagebedingungen einer Kapitalverwaltungs-
gesetlschaft eines 0GAW

Auslistungsanspruch gegen lnternet-Suchmaschine bei Nachweis der offensicht-

lichen Unrichtigkeit der gelisteten lnformation

lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Kein Schadensersatzanspruch gegen Wirtschaftsprüler wegen unterlassenen
Hinweises auf lnsolvenzreile bei entgegenstehendem Lagebericht

Keine Entlassung aus Gläubigerausschuss wegen Vertusts der GLäubigersteltung

Keine Unterbrechung des Klageverfahrens auf Erteilung einer glücksspielrechtlichen

Erlaubnis bei lnsotvenz des Wettveranstatters

(BGH, Urt. v. 5.10.2023 - l|7R216t22)

(BGH, Urr. v.2352023 - VtZR 476n8)

(OLG lüunchen, Bescht. v. 11.8.2023 - 5 W 774123e) .

(AG München, Beschl. v. 21.2.2023 - 1542 lN l30B/20)

(OVG Bertin-Brandenburg, Beschl. v. 22ß.2023 - OVG 1 L

21t23)....

2524

)
)

Reformauf lage.
ZumI.L2024 tritt das Gesetzzr)r Modernisierung des

Personengesellschaftsrechts (MoPeG) in Kraft. Der neue

HGB-Kommentar ist eine echte Reformauflage und bie-

tet eine umfassende Kommentierung des neuen Rechts

Praxisgerecht u nd m it wisse nschaftl ich em Tiefgan g.

Bestellen Sie jetzt versandkostenf rei unter otto-schmidt.de
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Arbeits- und Sozialrecht

Vereinbarkeit des im BDSG normierten besonderen Schutzes des betrieblichen

Datenschutzbeauftragten vor Abberuf ung mit Unionsrecht (BAG Urt. v 66.2023 - 9 AZR

Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

VoLlstreckung aus einer ats Europäischer Votlstreckungstitel bestätigten Entschei-

dung trotz Versagung der Voltstreckbarerklärung wegen Anerkennungshindernisses (BGH, Bescht. v, 30 8.2023 - Vll 78 451?1)
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ZIP Report

Aktuette Rechtsprechung

EuGH: lr/issbräuchlichkeit uberhöhter Kreditkosten

BGH: Haftung des Herstetters des Basisfahrzeuls eines Wohnmobits mit unzuLässiger Abschalteinrichtung

BGH zur Ersatzfähigkeit der Kosten für die Verwahrung eines privat abgeschLeppten Kfz

BFH zur steuerlichen Organschaft bei der Umwandtung von Unternehmen. . .. . .. .

FG Köln: Zahtungen von 50,000 € bzw, 1,3 Mio. € kein steuerfreies Trinkgeld.

Dokumentation

EU: Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes der Umwett und der umweltgerechten Abfallbeseitigung
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Die Rechtspie ung der deutschen lnstanzgerichte zum
Patent- und Gebrauchsmusterrecht seit dem lahr 2022

I

U rheberrechtswid rige Streich u ng von Passagen eines
Zeitungsartikels durch Verlag - Wendehälse

I

Feh lende Werkq ua lität eines T-Shirt-slogans

- Gechipt, geimpft, entwurmt
I

Abgrenzu ng zwischen u nterneh mensbezogener u nd
privater Au ßeru n g ei nes Vertriebsm ita rbeiters a uf Socia l-
Media-Plattform - private Chat-Au ßeru n g

I

Vorwurf des Rechtsmissbrauchs gegenüber der Verfolgung
von irreführenden Angaben über Nahrungsergänzungsmittel

- Augenvitamine (m. Anm. Mäder)

I

Werbung für plastisch-chirurgische Eingriffe mit Vorher-
Nach her-Bildern - Brustvergrößeru ng

I

Verkeh rsverstä nd n is bei Werbu ng fü r ch iru rgischen Ein griff
der Fettabsaugung an Bauch und Brust - Gynäkomastie
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Schriftleitung: Klaus Bacher, Matthias Leistner und Ansgar Ohly
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Beiträge
Ass. iur, Leonhard Kappenhagen und wiss. Mitarbeiter Dr. Kilian L. Wentz, Frankfurt a. M.
Die Sondervorschriften zur Vorbereitungsphase grenzüberschreitender Spaltungen - ein Vergleich mit den Vor-
schriften zu innerstaatlichen Spaltungen

Rechtsanwalt Dr, Maximilian von Rom, Frankfurt a. M.
Die Befugnisse des Treuhänders gemäß g 2c Abs. 2 KWG

Rechtsprechung
Bankrecht, Kapitalmarktrecht und Finanzdienstleistungsrecht

EuGH 27.92023 Rs. C-139/22x Auslegung von Art. 3 Abs. 1, 4 Abs. 2,7 Abs. 1 und B der
Richtlinie 93/13/EWG: Kriterien für die Beurteilung der
Missbräuchlichkeit einer Umrechnungsklausel bei an
Fremdwährung gebundenem Hypothekendarlehen (Ent-
sprechung eines Vertragsmusters in nationalem Regis-
ter), keine Heilung durch rechtmäßige Alternative und
Bestehen von Informationspflicht gegenüber Verbrau-
cher unabhängig von Beschäftigungsverhältnis und
Kenntnisstand

Bundesgerichtshof 21,,9.2023 III ZR I39/22rk Zum Übergang von nicht in den Anteilscheinen verbrief-
ten Sekundäransprüchen beim Zweiterwerb von Fonds-
anteilen; zur Pflicht des Gerichts zu prüfen, ob auf den
geltend gemachten Anspruch deutsches oder ausländi-
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RECHTSPRECHUNGSBERICHTE
> Thomas Kröll: Rechtsprechungsbericht: Verfassungsgerichtshof und Unionsgerichte
> Harald Eberhard/Christian Ranacher/Martina Weinhandl-Haider: Rechtsprechungsbericht: Landes-

verwattungsgerichte, Bundesverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichtshof
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> Florian Wünscher: Die Disqualifikation von Geschäftsführern und Vorstandsmitgtiedern nach dem GesDigG2023
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Dr, Tobios Quill > 1384

Einbringung von Wirtschoftsgütern des Privot-
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Personengesellschoft
Dr, Doniel Dreßler und Mothios Veil >> 1402
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Herausgeber: Prof. Dr. Watter Bayer' RA/SIB Vors. R|BFH a.D. Prof. Dr. Dietmar Gosch '

WP/SIB Prof. Dr. Norbert Neu Ltd. RegDir. Ratf Neumann RA Prof. Dr. Jochem Reichert

Prof. Dr. Johannes Wertenbruch

Aufsätze > bH-Recht

ung:Vermei-

Handels-

B1Bt22)

GmbH-Recht: Zur (fehlenden) Anwendbarkeit von S 16 Abs. 3 Satz 4

GmbHG bei Einziehung und Aufstockung (KG, Bescht. v.28.6.2023 -
23U 41123, nrkr.)

Compliancer Sittenwidrigkeit eines Forderungskaufvertrags aufgrund

eines kotlusiven Handelns des Doppelgeschäftsführers (0LG Branden-

burg, Urt. v.27.12.2022 - 6 U 154/19, nrkr.) .

lnternationales Steuerrecht: N ichtberücksichtigu ng,,f inale/' Verlus-

te einer italienischen Betriebsstätte (BFH, Urt. v.12.4.2023 - I R 44122

(rR49/19,rR17/16))

Ertragsteuer: Angemessenheit der Gewinnbeteiligung eines typisch

stitlen Gesettschafters (BFH, Urt. u.4.4.2023 - lV R 19/20)

Körperschaftsteuer/Abgahenordnung: Zur Behandtung von Spen-

den einer Kapitatgesellschaft an einen gemeinnutzigen Empfänger,

mit dessen Engagement sich die Gesetlschafter identifizieren

(FG Düssetdorf, Urt. v. 10.1.2023 - 6 K 2959/18 K, rkr.)

m. Anm. Andreas Höpfner/Nils Stahnke

Ralf Knaier - Reform des Unternehmensbasisdatenregisters anläss-

lich des lnkrafttretens des MoPeG

gmbhr.de
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Steuerberatungsgesetlschaft mbH, Hamburg/München WP/SIB Prof. Dr, Norbert Neu, dhpg Dr. Harzem & Part-

ner mbB, Bonn . Ltd. RegDir, Ratf Neumann, Finanzamt für Grot\- und Konzernbetriebsprufung, Aachen RA

Prof, Dr, Jochem Reichert, SZA Schilling, Zutt & Anschutz, Nilannheim Prof, Dr. Johannes Wertenbruch, Philipps-

Universität lVarburg

Herausgeber-Beirat:

Prof. Dr. Dettef Kteindiek, Universität Bietefetd RiBFH Dr. Christian Levedag, LL,l\/, Tax, lüünchen RA/SIB

Prof. Dr. Götz Tobias Wiese, WIESE LUKAS PartG mbB, Hamburg

gmbhr.de

Aufsätze

Dr. Rolf Leinekugel - Einstweiliger Rechtsschutz im GmbH-Recht

Der Verfasser hat aul dem 18. Deutschen Handels- und Gesellschaltsrechtstag zu einstweiligen Verfügungsverfahren im GmbH-Recht referiert

und deren rechtliche und tatsächtiche Rahmenbedingungen sowie die aktuellen Rechtsprechungsentwicktungen behandett, Schwerpunktmät\ig

geht es jn dem Beitrag um vorbeugende lr,4a[!nahmen gegen bevorstehende Beschlussfassungen/Veränderungen sowie um die Vollzugsverhin-

derung streitiger Beschlussfassungen. Dabei stehen praxisrelevante Fragen anlässlich der Einreichung einer neuen GeseLlschafterliste, wie der

Verfügungsgrund und der richtige Antragsgegner, im Vordergrund, 1233

Dr. Sondra Körner / Dr. Dietmor Rendels - Sanierungsberatung: Vermeidung von'Haftungsrisiken

Geschäftsleiter und (Sanierungs-)Berater, die in einer Ertrags- oder Llquiditätskrise elner GmbH oder GmbH & Co KG agieren, werden bei einem

Fehlschtag der au[Sergerichttichen Sanierung, bei ungewollter Insolvenz, häufig gemeinsam in Anspruch genommen. Kern der Anspruchsbegrün-

dung eines lnsolvenzverwatters ist regelmät5ig die Behauptung, Überschutdung oder Zahlungsfähigkeit seien nicht (zutreffend) geprüft und ver-

kannt worden, Potentielle Anspruchsgegner bei den Beratern sind sowohI betriebswirtschafttich ats auch juristisch tätige Berufsgruppen. Ge-

schäftsleiter und Berater soLtten im gemeinsamen lnteresse typische ,,Stolpersteine" rechtzeitig erkennen, Der Beitrag versteht sich dabei als Pra-

Rechtsprechung

Gesellschaftsrecht

Verfahrensrecht: Kein allgemeines Gläubigerrecht auf Handelsregistereintragun-
gen (BGH, Bescht. v.20.6.2023 - ll781Bl22)

m. Anm. Christian Schulte . 1259

GmbH-Recht: Zur (fehtenden) Anwendbarkeit von S 16 Abs.3 Satz 4 GmbHG bei

Einziehung und Autstockung

Compliance: Sittenwidrigkeit eines Forderungskaufvertrags aufgrund eines kottusi-
ven Handetns des Doppelgeschäftsführers

(KG, Bescht. v.28.6.2023 - 23 | 41123)

(OLG Brandenburg, Urt. v, 27.122022 - 6 U 154/19) .,, 1263

1262

Nutzen Sie die Otto Schmidt Zeitschriften-App mit direktem Zugang zum Selbststudium nach S l5
FAO, Einfach die App taden und mit den Zugangsdaten aus Otto Schmidt online anmelden,tr
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Steuerrecht

lnternationales Steuerrecht: Nichtberücksichtigung ,,finater" Verluste einer italie-

nischen Betriebsstätte (BFH Urt. v.12.4.2023 - 1 R 44122(1 R 49n9, l R 17n6)) ..... 1273

Ertragsteuer: Angemessenheit der Gewinnbeteiligung eines typisch stilten Gesetl-

schafters (BFH, Urt. u,4,4,2023 - lV R l9/20)

Körperschaltsteuer/Abgabenordnung: Zur Behandtung von Spenden einer Kapi-

talgesettschaft an einen gemeinnützigen Empfänger, mit dessen Engagement sich

die Gesettschafier identif izieren (FG Düssetdorf, Urt, v. 10.1.2023 - 6 K 2959/18 K)

m. Anm. Andreos Höpfner/Nils Stahnke.......

GmbHR Report

GmbHR im Blickpunkt

Ralf Knaier - Relorm des Unternehmensbasisdatenregisters anlässtich des Inkrafttretens des MoPeG

Unternehmensrechl

Verjährung des Anspruchs auf Rücklorderung von Bankentgellen (Stephan Ulrich)

EU: EU-Zahlungsverordnung (Stephan U lrich) . .

Steuer- & Bilanzrecht

BFH: Anwendung der erweiterten Kurzung auf die Schlusszahlung bei Aufhebung eines Mietverhältnisses (Chnsflon Levedag).

BFH: Rechtsschutz gegen die Angabe der hebeberechtigten Gemeinde im Gewerbesteuermessbescheid (Christian Levedag)..

BFH : Vorsteuera bzu g bei Betriebsvera nstallungen (C h r i sti an Leved ag) . .

BFH: Auswirkungen des Verlustrücktrags auf den Gesamtbetrag der Einkunfte im Verlustentstehungsjahr (Christiln Levedag)

Bundestag: Gesetz zur Umsetzung der Richttlnie (EU)202212523 des Rates zur Gewährteistung einer gtobalen Mindestbesteuerung und weiterer

0berste Finanzbehörden der Länder: Gteich Lautende Erlasse zur Zurechnung von Grundstücken im Bereich der Ersatztatbestände des S 1 Abs. 2a

1211

r283

R356

R358

R35B

R359

R360

R360

R360

R363

R364

R364

R36l

R362

Arbeits- & Sozialrecht

BAG: Betriebsrente ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Martin Pröpper)

LAG Baden-Württemberg: Einstufung der Geheimhaltungsbedürltigkeit (Geschäftsgeheimnis) (Martin Pröpper)

BSG: Sozialversicherungspflicht von Arzten im Notdienst (Martin Pröpper)
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Wirtschafts-Praxis

Demografische Atterung und Nachfolgeprobtematik in Unternehmen (Marianne Gajo)

Entwicklung des wettweiten Buchmarkts (Mailanne Gaio)

Zeitschriftenspiegel

Gesellschaftsrecht.,..,,,

Steuerrecht

Buchbesprechungen

Röhricht/Graf von Westphalen/Haas/Mock/Wöstmann, HGB, Kommentar zu Handelsstand, Handelsgesellschaften, Handetsgeschäften, besonderen

Handetsverträgen und internationalem Vertragsrecht und nachhaltiger Unternehmensführung (Max Noack)........

Zeitschrift und 0nline-Datenbank gehören zusammen!

Nutzen Sie lhre 0ntine-Vorteile und auch die 0tto Schmidt Zeitschriften-Appl Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren aLten
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mern für Handelssachen

für Beschtussmä gegen afterbeschlüsse einer

GmbH (KG, Bescht. v rkr.)

Personengesellschaftsrecht: Auslegu ng einer geseltschaftsvertragli-

chen Vinkulierungsklausel einer Familiengesetlschaft bei miitelbarer

Anteilsübertragung auf eine familienfremde Person

(0LG Hamm, Urt. v. 19.6.2023 - B U 117122, rkr.)

m. Anm, Johannes Wertenbruch / Konstantin Döring @

Sanierung: Erforderlichkeit eines Gese[lschafterbeschtusses für Ein-
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Aufsätze

Prof. Dr. Burkhord Binnewies / Dr. Dr. Norbert Mückl / Dr. Klaus 0lbing - Aktuelles Steuerrecht rund um die GmbH und ihre Gesellschafter

202312024

Das Jahr 2023 ist von Seiten der Gesetzgebung durch den Entwurf des Wachstumschancengesetzes geprägt. Neben einer Vielzahl von kteineren

wie grölSeren Entlastungen (2.8. Ausweitung des Verlustrucktrags) enthält es auch einzelne, aber gravierende Verschärfungen (insb. lvletdepfticht

für nationaLe Gestaltungen). Die Finanzverwattung hat sich im Jahr 2023 zurückgehatten. Der Entwurf für den neuen UmwStG-Ertass zeichnet

sich dadurch aus, dass er die seit 20ll zahlreich ergangenen Gesetzesänderungen sowie Entscheidungen des BFH berucksichtigt, ohne über-
raschende Akzente zu setzen. Dazu gibt es die Verfügung der OFD Frankfurt a,lr/. zur Einlagenrückgewähr bei AnteiLserwerb zu verschiedenen

Zeitpunkten mit unterschiedlichen Anschaffungskosten. ln der Finanzrechtsprechung ist eine Vielzahl von GmbH-relevanten Entscheidungen er-
gangen. Zur vGA bestätigt der BFH seine Rechtsprechung, dass das Begriffsverständnis auf Gesetlschaftsebene ein anderes ist als das auf der

Geseltschafterebene, Ferner gibt es klarstettende Entscheidungen zu Gesetlschafterdartehen und -verrechnungskonto, Trotz Gegenwehr der Fi-

nanzverwattung seit der Grundsatzentscheidung des BFH zur Frage der Entnahmen im Rückwirkungszeitraum der Einbringung eines Einzelunter-

nehmens in die GmbH bleibt die Rechtsprechung dabei, dass diese auch bei Entstehen von NegativkapitaI nicht zur Aufdeckung stiller Reserven

führen. Die Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschafter ist nach zutreffender Auffassung des BFH beteiligungsbezogen und nicht
anteilsbezogen zu betrachten, Der GeseLlschafter selbst kann nach Aulfassung des BFH den Bescheid über dle Feststetlung des Einlagekontos
nicht anfechten. Die Entscheidung des BVerfG hierzu steht aus. Dass es bis zur verfassungsrechttichen Überprufung von Steuergesetzen iahr-
zehnte dauern kann, zeigen die in 2023 veröffenttichten Entscheidungen des BVerfG zu den Übergangsreglungen bei der Überluhrung des An-
rechnungsverfahrens in das Teileinkünfteverlahren 2000/2001. Während bei der ertragsteuerlichen Organschaft der BFH immer strenger wird,
weitet er den Anwendungsbereich der umsatzsteuerlichen Organschaft immer weiter aus. Zudem sind die Haftungsgefahren für den Berater

BeratermoduL Steuerrecht - Die Datenbank für die rechtsgebietübergreifende Beratung.
Jetzt 4 Wochen gratis nutzenl www.olto-schmidt.de/bmstrtr
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rungsktauset einer Familiengesettschalt bei mittelbarer Anteitsübertragung auf eine

familienfremde Person ffi

Sanierung: Erforderlichkeit eines Gesellschafterbeschlusses für EinLeitung von Re-

stru ktu rieru ngsverfah ren

(KG, Beschl. u.2692023 - 2 AR 39/23)

(0LG Hamm, Urt, v. 19.6.2023 - I U 177122)

m. Anm. Johannes Wertenbruch / Konstantin Döring

(LG Berlin, Beschl. v. 31.5 2023 - 100 0 18/23, LlP 2023,

1910). .
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Umsatzsteuer: Zum Vorsteuerabzug einer geschältsteitenden Hotding

(BFH, Urt. v. 3.5.2023 - I R 7/20) .
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Marlene Schreiber / Elisobeth Morx - Was bedeutet der Al Act lür Unternehmen?

Unternehmensrecht

BN/J: Entwurf eines ,,Gesetzes zur weiteren Digitatisierung der Justiz" (Stephan Ulrich)

Steuer- & Bilanzrecht

BFH: Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs bei Gesellschafterfremdfinanzierung einer im Austand ansässigen Kapitatgesellschall (Christian Leve-

BFH: Keine erwelterte Kürzung bei geringfügiger gewerbLicher Nebentätigkeii auf einem Weihnachtsmarkl (Christian Levedag) .

BFH: Betriebsstätte/feste Einrichtung im Dienstleistungsbereich (Christian Levedog)

BFH: Gewinnerzielungsabsicht bei den Einkünften aus S 17 EStG und Gestaltungsmissbrauch bei gezietter Herbeiführung von Veräul5erungsver-

Bundestag/Bundesrat: Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz - ZuFinG) beschlossen (6eorg

Geberth / Martin Bartelt). . .

eniger.
Praxisnah und topaktuell befasst sich das neue Handbuch

mit den f ür Unternehmen besonders relevanten Aspekten

der Grunderwerbsteuer und erläutert die anspruchsvollen

Regelungen.

Bestellen Sie jetzt versandkostenfrei unter otto'schmidt.de
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BAG: Arbeit auf Abruf bei unterbliebener Festtegung der Wochenstundenzahl (Martin Pröppel

BAG: Betriebsübergang, 0rganstellung und Trennungstheorie (Martin pröpper)

BAG: Anforderung an die Beweiswerterschütterung einer Krankschreibung (Martin Pröpper)...

BAG: Teilzeitfaktor bei betrieblicher AltersversorgunE (Martin Pröpper).

BAG: Verlängerungsklausel und Befristungskontrotle bei Prolilutlballspieter (Martin Pröppe) ..

Wirtschalts-Praxis

Weiterbildung ln deutschen Unternehmen (Msrianne Gajo)

Untersuchung zum Stress in der Arbeitswell (Mailanne Gajo)

Sparquote in Deutschtand (Mailanne Gajo)
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Reformauf lage.
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ENrscnrpuNGEN DEs EuGH

133. Art 6 Abs I und Art 7 Abs 1 der Klausel-Rl verhindern, dass die Gerichte die Lücke'

ai" a"."tt den Entfall einer missbräuchlichen Wechselkursklausel entsteht, die zur Gesamt-

rl.rtttgk"it Jes Fremdwährungsdarlehensvertrags fiihren würde, mit Bestimmungen des

"iig"rfi"i""" 
nationalen Schuläechts flillen, wenn diese Bestimmungen die weggefallenen

itäur"tn nicht sachgerecht ersetzen können, weil sie den Vertrag in ein auf nationale Wäh-

rung lautendes Darlehen umwandeln würden.
89s

EUGH (Achte Kammer) 27.4.2023,C-705/21, AxFina Hungary

134. Bei vollständiger Nichtigkeit eines Hypothekardarlehensvertrages wegen missbräuch-

licher Klauseln, steht die Klausel-Rl dem Begehren der Verbraucherin nicht entgegen,

Ansprüche geltend zu machen, die über die im Vertrag vereinbarten Beträge sowie die

gesetzlichen Verzugszinsen hinausgehen. Das Kreditinstitut kann hingegen keine darüber-

hinausgehenden Ansprüche geltend machen, da dies die ZieIe der Klausel-Rl geftihrden

würde. 900
EUGH (Vierte Kammer) 15. 6.2023' C-52O121, Szczeiniak/Bank M

135. Um in die Ausnahme des Artikels I Absatz 2 der Klausel-Rl zu fallen, muss die natio-

nale Rechtsvorschrift nicht ausdrücklich genannt oder direkt auf sie verwiesen werden,

sondem es genügt, wenn die Vertragsbestimmung des Darlehensvertrages dieser materiell

gleichwertig ist.
Rechtsvorschrift

Auf die Kenntnis der Verbraucherin, dass die Klausel auf einer bindenden

des nationalen Rechts beruht, kommt es nicht an'
907

EuGH (Achte Kammer) 6.1 .2023, C-593122, FS/First Bank
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